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„Les hommes“, dit le proverbe arabe,  
„ressemblent plus à leur temps qu’ à leur père“. 

M. Bloch, Société Féodale [1939], S. 229, 
beim Lesen unterstrichen von Heinrich Mitteis 
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 Einleitung 

Einleitung 
„In der Nähe des Lagers von Mitschakila, das, am Kuiluflusse und im Kongo-
Urwalde gelegen, uns vor 25 Jahren monatelang beherbergte, befand sich ein 
Termitenhaufen von so eigenartiger Natur, wie ich ihn später in keinem an-
deren Teile Afrikas wieder gesehen habe. Er war ein etwa 2 Meter hohes, äu-
ßerlich ungemein glattes Kegelgebilde mit wundervoll ebenmäßig geformter 
Kappe“, berichtete der seinerzeit bekannte Afrikaforscher Leo Frobenius. Vor 
sich sah er ein „Bild größter Ebenmäßigkeit und geruhsam ungestörten Da-
seins. Aber etwa alle 4 Wochen (dreimal während unseres Dortseins) erfuhr 
diese sogar für den Beobachter unendlich wohltuende Ruhe eine explosions-
artige Unterbrechung. Dann war eines schönen Morgens die ganze Oberflä-
che vollkommener Zerstörung anheimgefallen“. Frobenius traute seinen Au-
gen nicht. Zunächst „blieb das Trümmerfeld einen Tag lang liegen“, doch er 
harrte gut ausgerüstet weiter aus, um das aufregende Naturschauspiel in sei-
ner Gänze aufzeichnen und verstehen zu können: „In der nächsten Nacht 
aber kehrten diejenigen, welche derart vandalisierend und mordend getobt 
und sich nur tagsüber zurückgezogen hatten, wieder und vollendeten ihr 
Werk“, indem sie eine neue Ordnung entstehen ließen. „Leicht war nun mit 
einer schnell hervorgezogenen Lampe festzustellen, wer die Wiedererbauer 
und wahrscheinlich doch auch die Zerstörer waren: nämlich niemand anders 
als irgendeine jüngere Generation von der gleichen Termitenart, die aus dem 
Innern des Kegels zur Kappe aufgestiegen und vom inneren Wurzelbau her 
über die Bewohner der Oberflächenschicht hergefallen war“. Diese Termiten 
gaben Frobenius zu denken. „Sie führten ihr Werk jedesmal radikal aus“.1 

Zu gewissem Grade ließe sich die Wissenschaftsgeschichte der Rechtshis-
toriographie für den in dieser Studie behandelten Zeitraum, wie jene anderer 
damaliger humanwissenschaftlicher Disziplinen ebenso, als die Geschichte 
eines Generationenbruchs schreiben. Die Kategorien einer neuen Gelehrten-
kohorte warfen einen überlieferten, den hergebrachten Bezugsrahmen ihrer 
Vätergeneration ab, im Bild der Termiten räumten sie ihn gar vandalisierend 
aus dem Weg und begründeten ein neues, ihr eigenes Begriffsfeld für die 
gemeinsame Wissenschaft. Einige äußere Daten legen das besonders nahe, 
und zwar in durchaus auffallender Weise, weit mehr als zu anderen Momen-
ten der Rechtshistoriographiegeschichte: Die ausnehmend starke Dominanz 
                                                                            

1 L. Frobenius, Schicksalskunde im Sinne des Kulturwerdens [1932], S. 11. 
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einer Vätergeneration, der herrschenden Großmeister in der rechtshistori-
schen Germanistik, der Brunner, Gierke, Schröder, Amira oder Heusler, zeig-
te sich etwa in einem zwar nie einmütigen, doch aus der Perspektive der 
Nachwachsenden fast erschlagend kohärenten Wissenskosmos zum einen. 
Zum anderen fällt die im Kaiserreich von adelsderivativen Auszeichnungen 
und Ordenskulturen geprägte und ausnehmend hierarchische Wissenschafts-
kultur ins Auge, die eine besonders schroff eingenommene Distanz der Älte-
ren zur nachkommenden Generation entstehen ließ. In ihrer väterlichen, 
offensichtlich kaisertreu und stark nationalistisch aufgeladenen Perspektive 
betrachteten sie das Werk Jüngerer mit der oft durchklingenden Sorge, ob die 
neuen Talente wohl zuverlässig oder gleichsam ungezogene Halbstarke waren. 
Weitere Charakteristika der Epoche machen den Generationen-Gegensatz 
noch augenfälliger, nicht zuletzt die vielen heute beinahe inzestuös anmuten-
den tatsächlichen Genealogien, nicht bloß akademische, sondern wirkliche 
Vater/Sohn-, wenigstens Onkel/Neffe-Konstellationen oder die damals übli-
che Gewohnheit, innerhalb der Gelehrtenwelt zu heiraten, wodurch etwa 
schwiegerväterliche Beziehungen entstanden.2 

Zugänge zur Wissenschaftsgeschichte  
Zugänge zur Wissenschaftsgeschichte 
Der Wert eines generationenhistorischen Zugriffs für die Wissenschaftsge-
schichte wird seit langem diskutiert, es liegt auf der Hand, daß er leicht zu 
Vereinheitlichungen verleiten kann, wo doch größere Differenzen bestanden.3 
Eine Pointe mit Blick auf die Weimarer Epoche besteht darin, daß die mögli-
che Beschreibung eines Wahrnehmungswandels mithilfe der Generationen-
kategorie erst in ihr selbst maßgeblich vertieft und theoretisiert wurde: Die 
Generation diente nicht allein in der damaligen Wissenschaftstheorie, sie 
existierte auch im Feuilleton und in Belletristik als konjunkturelle Kategorie, 
um die in verschiedene Altersgruppen mit immer unterschiedlicheren Erfah-
rungs- und Erwartungsräumen sich ausdifferenzierende Gesellschaft deuten 
und beschreiben zu können. Karl Mannheim benannte so „das Phänomen der 
verwandten Lagerung der Menschen im sozialen Raume“, und er erkannte 

                                                                            
2 Das betraf etwa die Familien Gierke, Feine, Stutz, Beyerle, Mitteis oder Sohm, womit 

nur einige genannt sind. „Wenn ich ein Schandmaul hätte (was mir leider versagt ist), 
würde ich mit Stutz die Kanonistik als ‚eine unter der Firma des hl. Ulrich betriebene 
Unternehmung mit zwei Tochterkirchen‘ definieren“, schrieb Franz Beyerle an Ulrich 
Stutz, Brief vom 3.12.1933 (NL Stutz); aus der Literatur zur Verwandtschaftsbildung im 
engen Kreis der wilhelminischen Universitätswelt vgl. M. Baumgarten, Professoren und 
Universitäten im 19. Jahrhundert [1997], S. 93–109. 

3 Skeptisch etwa A. Schulz / G. Grebner, Generation und Geschichte [2003], S. 10–21, L. 
Niethammer, Sind Generationen identisch? [2003], oder J. Nordalm, ‚Generationen‘ der 
Historiographiegeschichte [2007], S. 289 f.; vgl. auch A. Kraft / M. Weißhaupt, Erfahrung – 
Erzählung – Identität [2009], oder in U. Jureit / M. Wildt, Generationen [2005]. 
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„einer bestimmten Generationslagerung zurechenbare, die Generationsein-
heiten erst schaffende, neue Grundimpulse“, die sich in einer gleichgelagerten 
Erlebnisschichtung innerhalb einer Generation niederschlügen.4 Schon damals 
bürgerte sich auch eine Klassifizierung von Generationen ein, die unter-
schiedlich vom Kollektiverlebnis und Grundimpuls des Ersten Weltkriegs 
betroffen worden waren. Dieser Beschreibungstopos ist unterdes vertieft wor-
den; es hat sich insbesondere aufgrund entwicklungspsychologischer Er-
kenntnisse die Vorstellung von einer markanten, in der Jugend einer jeweili-
gen Alterskohorte verorteten Prägephase durchgesetzt.5 Und in der Tat finden 
sich die in der Historiographie gängigen Generationen-Gruppen in präzisem 
Abbild ebenfalls unter den rechtshistorischen Gelehrten jener Jahre wieder. 
Es gab auch hier die Generationen der um 1860 Geborenen, die zuweilen so 
genannten Wilhelminer, denen einerseits Konformitätsstreben und Aggressi-
vität nachgesagt werden, von denen sich andererseits mehrere nach 1933 als 
auffallend radikalismusresistent erwiesen.6 Es existierte ebenso die recht klar 
abgrenzbare Alterskohorte der sog. Frontgeneration: jener seit etwa 1880 
Geborenen, die selbst in den Krieg zog und deren Wirken und kollektive 
Wahrnehmung, in den Worten der Zwischenkriegszeit selbst: deren Denkstil, 
im Zentrum dieser Untersuchung stehen wird und die hier als die junge 
Rechtsgeschichte gemeint ist. Schließlich fehlte auch unter den Rechtshistori-
kern die berüchtigte Kriegsjugendgeneration der um 1900 Geborenen nicht, 
die selbst nicht an die Front zu ziehen hatte, deren Prägephase jedoch von 
Feindwahrnehmungen und Kriegserlebnis gezeichnet war und von denen sich 
später viele als besonders scharf völkisch und faschismusaffin herausstellten.7 
Natürlich gibt es auch jenseits eines generationengeschichtlichen Ansatzes 
etliche Zugänge zur Geschichte einer Wissenschaft. Es bieten sich eher anek-
dotische Erzählungen an, oft über biographische Begebenheiten, wie die Be-
gegnung großer Geister, die wichtige Gedanken ausgetauscht hätten, oder 
ganze Biographien, die zuweilen dazu tendieren, eine zu weitgehende Kon-
stanz und Kohärenz eines Lebensverlaufs und Gedankenkonzepts zu unter-
                                                                            

4 K. Mannheim, Das Problem der Generationen [1928], zit. S. 526, 549. 
5 Dazu N. B. Ryder, The Cohorts as a Concept [1965], S. 854–856; A. B. Spitzer, Prob-

lem of Generations [1973], S. 1385; S. Meineke, Meinecke [1995], S. 51; auch E. Schulin, 
Weltkriegserfahrung und Historikerreaktion [1997], S. 168 f. 

6 Zu ihnen M. Doerry, Übergangsmenschen [1986], S. 155–176, einerseits und S. 
Meineke, Meinecke [1995], S. 318–328, andererseits; unter den rechtshistorischen Germa-
nisten wären Ulrich Stutz, Konrad Beyerle oder Alfred Schultze zu nennen; freilich auch 
der später NS-begeisterte Philipp Heck oder Herbert Meyer. 

7 Diese, zahlenmäßg besonders große, Gruppe wurde historiographisch zuletzt beson-
ders präzise erforscht, hierzu etwa U. Herbert, „Generation der Sachlichkeit“ [1995]; 
ders., Best [1996], S. 42–87, 522–524, oder M. Wildt, Generation des Unbedingten [2002], 
insb. S. 847–850. Unter den rechtshistorischen Germanisten ist sie vor allem durch Karl 
August Eckhardt oder Wilhelm Ebel, aber ebenfalls durch Eugen Wohlhaupter oder 
Gerhard Buchda, auch durch Thieme, Bader und andere repräsentiert. 
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stellen.8 Manchmal wird Wissenschaftsgeschichte auch nicht anhand Einzel-
ner oder ihrer Alterskohorten, sondern über wissenschaftliche Schulenbil-
dung rekonstruiert, teils gar verklärt, wobei es zumeist um eindrucksvolle 
Lehrer geht, die ihr Denken an ehrenvolle Schüler weitergegeben hätten, und 
damit schnell die Begeisterung für Genealogien selbst, der früheren Adelsfor-
schung ähnlich, im Vordergrund steht. Auch jenseits einer Schulengeschichte 
kann Wissenschaftsgeschichte freilich als die Sozialgeschichte einzelner 
Gruppen und umfassend erschlossen, etwa unter der Frage beleuchtet wer-
den, welche Bevölkerungsgruppen in einem bestimmten Zeitraum Zugang 
zur akademischen Welt zu erlangen vermochten. Sie läßt sich schließlich als 
die Geschichte akademischer Institutionen und Publikationstypen, zum Bei-
spiel als eine quantitative Erhebung bestimmter Lehrstuhlwidmungen oder 
der Neugründungen wissenschaftlicher Reihen, angehen. Und es gibt sogar, 
wen möchte es wundern, Stimmen, die eine Historiographiegeschichtshisto-
riographie nahelegen,9 ein Ungetüm, das in dieser Schreibweise sein wahres 
Gesicht enthüllt. 

Über die Geschichte der rechtsgeschichtlichen Wissenschaft im früheren 
20. Jahrhundert existieren bereits Vorarbeiten, die ebenfalls ganz verschiedene 
Zugänge gewählt haben. Für die Weimarer Epoche liegt eine gleichsam äußere 
Wissenschaftsgeschichte vor,10 auch zur Frage der zeitgenössischen Selbst-
wahrnehmung, der wissenschaftstheoretischen Selbstverortung der damaligen 
Rechtshistorie, gibt es Stellungnahmen.11 Es wurden im Betreff der fraglichen 
Epoche einzelne Ausgangsfragen isoliert und nach deren Beantwortung ge-
sucht.12 Insbesondere liegen bereits zahlreiche Gelehrtenbiographien vor, die 
auf Leben und Schaffen einzelner Figuren konzentriert sind und unter Um-

                                                                            
8 P. Bourdieu, Die biographische Illusion [1986]. 
9 Etwa H. W. Blanke, Typen und Funktionen [1993], S. 201–206, oder W. Krohn, Die 

Wissenschaftsgeschichte in der Wissenschaft [1993], S. 284–286. 
10 F. L. Schäfer, Aufbruch in die Moderne [2011], läßt sich gewissermaßen als Ergän-

zung zum hier Dargestellten lesen; er behandelt insb. Lehrstuhlwidmungen, Lehrbücher, 
Fächergrenzen, Vorlesungsformate oder politische Haltungen der Fachvertreter und beläßt 
die rechtshistoriographischen Probleme der Epoche eher im Hintergrund. 

11 M. Senn, Rechtshistorisches Selbstverständnis im Wandel [1982], handelt allerdings 
nicht eigentlich über die hier befragte Epoche, sondern allein die Zeit nach 1945. Seine einlei-
tenden Ausführungen über die Rechtshistoriker der Zwischenkriegsepoche (S. 39–51) geben 
das Bild einer lethargischen, reflexionsscheuen Kohorte konservativer Nationalisten, auch 
da er, seiner Fragestellung gemäß, allein nach wissenschaftstheoretischen Konzepten sucht. 

12 Ein Beispiel, bei dem es mir besonders plausibel scheint, sich auf Lehrbücher und 
Populärdarstellungen zu beziehen, ist A. Nunweiler, Das Bild der deutschen Rechtsvergan-
genheit [1996], denn sie fragt allein nach den möglichen Wirkungen dieser Aussagen in 
und deren Kohärenzen mit den propagandistischen Bildern der NS-Ideologen, gar im Hirn 
eines Hitler, hätte den Diskurs der wissenschaftlichen Rechtshistoriographie also nicht 
umfassend heranziehen dürfen. 
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ständen auch Aufschlüsse generellerer Art erlauben können.13 Die vorliegende 
Untersuchung wählt nicht diese Ansätze, sie widerlegt sie auch nicht. Auch 
einen generationenhistorischen Fokus nimmt sie nicht wirklich konsequent 
ein; das Generationenmotiv dient eher zur Illustration, wiewohl es immer 
wieder durchklingt. Vielmehr setzt sie an der neuartig-eigenen Ordnung an, 
die, in der Metapher von Frobenius, eine jüngere Generation der Termitenart 
in der Zwischenkriegszeit auf dem ebenmäßigen Kegelgebilde der vorigen 
Wissenschaftskohorte zu errichten versuchte, und fragt nach dem Kategorien-
wandel in der rechtshistoriographischen Forschung. Daß es einen solchen 
gegeben hat, dürfte heute außer Frage stehen. Zwar unterlag die rechtshistori-
ographische Forschung der Jahre zwischen 1918 und 1945 über längere Zeit 
hinweg dem Verdikt eines zurückgebliebenen, epigonalen Konservatismus. In 
ihr schien sich die Konstanz hergebrachter Begriffe und Muster seit dem 
19. Jahrhundert bis nach 1945, ja bis in die 1960er Jahre hinein fortgesetzt zu 
haben, in denen erst sich historiographische Aufklärung wirklich durchsetzen 
konnte.14 Selbst dann wäre eine nähere Untersuchung der Weimarer Epoche 
angebracht, schließlich erheben „auch die Zeiten des Verfalls und Untergangs“ 
doch „ihr heiliges Recht auf unser Mitgefühl“.15 Doch ist Mitgefühl entbehr-
lich, mögen auch politisch reaktionäre, ebenfalls wissenschaftlich konservie-
rende Tendenzen in jenen Jahren unübersehbar sein. Es handelte sich jeden-
falls um ein für gegenwärtige Verhältnisse selten breites Wissenskollektiv, das 
mit hochkarätiger Qualifikation die Geschichte des Rechts, freilich noch im-
mer ganz überwiegend: des mittelalterlichen Rechts, erarbeitete. Der frühere 
Direktor des Frankfurter Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsge-
schichte, Dieter Simon, gab in den 1980er Jahren eine umfassende Erhebung 
wissenschaftlicher Publikationen rechtshistorischer Gelehrter nach 1918 in 
Auftrag, die, erstaunlich genug, sogar fertiggestellt werden konnte. Sie enthält 
zwar nicht allein die sog. germanistischen und romanistischen Autoren, sie 
begreift insbesondere auch solche damals noch immer zahlreichen Vertreter 
des geltenden Rechts ein, die ernsthaft historisch arbeiteten und publizierten, 
doch erfaßt sie immerhin über 400 in diesem, weiteren, Sinne rechtshistorisch 
zu nennende Autoren deutscher Sprache.16 Die Kraft historiographischen 

                                                                            
13 Bei den zahlreichen Dissertationen über einzelne Rechtshistoriker ist dies leider sel-

tener der Fall als im Rahmen der allgemeinen Historiographiegeschichte, in der einschlägi-
ge Referenzmonographien mittlerweile allerdings Umfang und Komplexität von Alters-
werken zu erreichen pflegen. 

14 Beispielhaft D. Klippel, Subjektives Recht und germanisch-deutscher Rechtsgedanke 
[1995], S. 43–53; in entsprechender Perspektive etwa H.-U. Wehler, Zur Lage der Ge-
schichtswissenschaft [1979], S. 14; insofern kongruent dazu liest sich auch O. Brunner, 
Moderner Verfassungsbegriff und mittelalterliche Verfassungsgeschichte [1939]. 

15 J. Burckhardt, Der Zustand Roms unter Gregor dem Großen [1857], S. 57. 
16 Der Verfasser hatte das Glück, sie erst kurz vor Abschluß der Arbeit eingesehen zu 

haben; er hätte sonst aufgegeben; es handelt sich um neun gefüllte Leitz-Ordner mit Publi-
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Bewußtseins und Könnens, die, allen Krisendiskussionen zum Trotz, unter 
den Germanisten nach 1918 unverändert existierte, vermittelt zunächst, zu-
mal im Vergleich mit heute, durchaus keinen mageren Eindruck. Sie wurde 
immerhin von den direkten Schülern jener Gelehrten getragen, die zuvor sich 
als Klassiker oder gar Heroen der Rechtshistoriographie begriffen und ihr 
Fach erst in ganzer Breite entfaltet hatten. Mag dies noch nicht per se gegen 
epigonalen Konservatismus sprechen, so sollte es doch nicht wundern, wenn 
gleich drei der deutschsprachigen Rezensionen von Gewicht, die nach 1939 
auf Otto Brunners bahnbrechendes Werk erschienen, aus rechtshistorischen 
Federn stammten.17 Zwar hat sich die forschungsgeschichtliche Aufmerksam-
keit für diese Epoche bislang besonders auf die Aufarbeitung der NS-Jahre 
konzentriert.18 Schon länger aber machen sich Anzeichen eines neuen Interes-
ses bemerkbar. Seit einigen Jahren ist das Thema dieser Studie in der allge-
meinen Historiographiegeschichte gleichsam eingekreist worden,19 aber auch 
innerhalb der rechtshistorischen Literatur wurde der Bedarf nach einer nähe-
ren Untersuchung dieser Wissenschaftsepoche geäußert.20 

Leitende Fragestellung 
Leitende Fragestellung 

Das sie eigentlich strukturierende Leitinteresse, die Frage nach dem Verlauf 
und den Gründen des Methodenwandels in der Rechtshistoriographie wäh-
rend der Zwischenkriegszeit, ist ebenfalls nicht unbekannt. Otto Gerhard 
Oexle konstatierte vor längerem, es fehle noch immer, „soweit ich sehe, eine 
umfassende Geschichte des Historismus-Begriffs und des Historismus-Pro-
blems in der Rechtswissenschaft und Rechtsgeschichte“.21 Während die Wis-
senschaftsgeschichte seither, mit ihr Oexle selbst, in einer kaum zu überbli-
ckenden Folge von Abhandlungen die Geschichte der Humanwissenschaften 

                                                                            
kationsverzeichnissen aller rechtshistorischer Autoren zwischen 1918 und 1945, die Samm-
lung erstellte Norbert Machheit. Einen ähnlichen Eindruck vermittelt der Dünndruck zu 
den „Literaturnachträgen“ bei R. Schröder / E. v. Künßberg, Lehrbuch d. dt. RG [1932], 
S. 1022–1082. 

17 H. Mitteis, Land und Herrschaft [1941]; C. v. Schwerin, Rechts-, Verfassungs- und 
Verwaltungsgeschichte [1942]; K. S. Bader, Herrschaft und Staat im deutschen Mittelalter 
[1949]. 

18 Etwa R. Wahsner, Die Deutsche Rechtsgeschichte und der Faschismus [1973]; M. 
Stolleis, „Fortschritte der Rechtsgeschichte“ [1989]; oder J. Rückert / D. Willoweit, Die 
Deutsche Rechtsgeschichte in der NS-Zeit [1995]; kürzlich F. L. Schäfer, Von der Genos-
senschaft zur Volksgemeinschaft [2015]. 

19 Insb. mit E. Grothe, Zwischen Geschichte und Recht [2005]; A. C. Nagel, Im Schatten 
des Dritten Reichs [2005]; O. G. Oexle, ‚Staat‘ – ‚Kultur‘ – ‚Volk‘ [2005]. 

20 Die folgenden Seiten könnte man etwa als eine Fortsetzung von J. Rückert, Der 
Rechtsbegriff der Deutschen Rechtsgeschichte [1995], S. 232, lesen; von der Fragerichtung 
her weist sie auch Parallelen zu H.-P. Haferkamp, Wege der Historiographie [2010], auf. 

21 O. G. Oexle, Rechtsgeschichte und Geschichtswissenschaft [1987], S. 105. 
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im Zeichen des Historismus immer weiter erschlossen hat, ist es für die 
Rechtswissenschaftsgeschichte bis heute bei diesem Desiderat geblieben, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen.22 Hier wird es sich nicht in einem Schwung 
beheben lassen, denn die damit verbundenen Fragen kann man nurmehr 
scheibenweise, in verschiedenen Studien aufhellen. Als Teil dessen aber kön-
nen die folgenden Seiten begriffen werden, denn im Wesentlichen kreisen sie 
um die Krise des Historismus innerhalb der Rechtsgeschichtswissenschaft. 
Um ein Kreisen, nicht um eine kondensierte Analyse handelt es sich schon 
insofern, da die Darstellung als materialnahe Erzählung ein wissenschaftliches 
Gespräch rekonstruiert, das von historisch, nicht theoretisch denkenden Ge-
lehrten betrieben wurde. Jedoch bezieht sie ganz von dieser Ausgangsfrage 
her ihre Neugierde: Sie sucht nach den diskursimmanenten Kristallisationen 
dessen, was landläufig als Modernisierungsprozeß der Humanwissenschaften 
in der Zeit zwischen etwa 1880 und 1930 verstanden wird. Die Ursachen für 
diesen waren vielseitig, und vielfältig sind ebenso seine Benennungen. Schon 
inwieweit die Untersuchung dieser Modernisierung eine modernefreundliche 
Etappe der Wissenschaftsgeschichte behandelt, ließe sich mit guten Gründen 
anzweifeln, immerhin kann man große Teile des im Folgenden Geschilderten 
als Niederschläge genuin antimoderner Gesinnungen interpretieren. Aus 
einer privatrechtsgeschichtlichen Sicht pflegt der Begriff Modernisierung 
überhaupt zeitlich eher mit der Wende zum 19. als mit jener zum 20. Jahr-
hundert assoziiert zu werden; in rechtshistoriographiegeschichtlicher Per-
spektive wiederum könnten gerade Züge der sog. Klassikergeneration, der 
Jahre seit etwa 1865 also, einen ausgesprochen modernen Eindruck vermit-
teln. Freilich setzte die seit Beginn des 19. Jahrhunderts anlaufende Umwäl-
zung der bürgerlichen Gesellschaft tatsächlich eine Unzahl disparater, sich 
diachron ausbreitender Prozesse frei, die sämtlich mit guten und je anderen 
Gründen als im weitesten Sinne modern angesprochen werden können. Die 
hier verfolgte Modernität meint das Signum der radikalen Umstellung hu-
manwissenschaftlichen Denkens, die im Falle Deutschlands zudem mit einer 
späten, doch rasanten Industrialisierung und ungekannten gesellschaftlichen 
Segmentierung einher ging. In ihrem Verlauf verblaßten seit etwa 1880 suk-
zessive jene Identitätsaxiome, die noch im späteren 19. Jahrhundert die histo-
rischen Wissenschaften geprägt hatten. Sie wurden von einer erkenntnispro-
blematisierenden Historisierung gleichsam überholt, die in eine tiefe Sinn- 
und Orientierungskrise führte und Raum gab für zahllose Metareflexionen, 
für eine „eigentümlich moderne Denkform gegenüber der geistigen Welt“.23 
                                                                            

22 Mit Schwerpunkt auf dem öffentlichen Recht etwa O. Lepsius, Wandlungen in der ju-
ristischen Wirklichkeitswahrnehmung [2007], insb. S. 330–336; zum Privatrechtsdenken 
wird diese Fragestellung auch von M. Auer, Der privatrechtliche Diskurs der Moderne 
[2014], mit berührt, wenngleich nicht in Form einer Wissenschafts-, sondern im Rahmen 
einer darüber hinaus greifenden, rechtstheoretisch ausgerichteten Ideengeschichte. 

23 E. Troeltsch, Die Krisis des Historismus [1922], S. 573. 
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Diese akzelerierte, neue Dynamik in der Reflexion auf Kultur und Lebens-
form hatte ihren Schwerpunkt freilich außerhalb der Fachwissenschaften, in 
der breiten Aufbruchbewegung in bildender Kunst, Musik und Literatur, 
ebenso vollzog sie sich in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit und ihren sich 
rapide verändernden Strukturen. Die Fachhistorie, und mit ihr die Rechtshis-
torie, erlebte im gleichen Zug eher eine mitreißende Ausweitung und Profes-
sionalisierung, hatte demgegenüber an den Infragestellungen der Avantgarde 
nur geringen Anteil. Diese wurden auf akademischer Ebene vielmehr von der 
Philosophie und der sich formierenden, neuen Soziologie vorangetrieben, 
doch schlugen sie, leicht verspätet, auf die übrigen Fachwissenschaften durch. 
Die retrospektiven Etikettierungen dieses an sich bekannten und viel behan-
delten Geschehens changieren. Verbreitet ist die Bezeichnung als kulturelle 
oder auch Klassische Moderne, so bei Peukert.24 In loser Anspielung auf Ko-
sellecks Diktum von einer Sattelzeit um 1790 als Übergang hin zur gesell-
schaftlichen Moderne und bürgerlichen Welt des 19. Jahrhunderts prägte 
Otto Gerhard Oexle die Rede von einer „Achsenzeit der Humanwissenschaf-
ten“ in den Jahren zwischen 1880 und 1930.25 Hübinger spielt, im Verbund 
mit der sog. ersten Moderne um 1800, auf den Begriff einer Doppelrevolution 
an, er sieht um 1900 einen zweiten Abschnitt der bürgerlichen Revolution vor 
sich gehen, der europaweit vom neuen Typus des bürgerlichen Intellektuellen 
getragen werde.26 Auch er spricht von der zweiten, reflexiven Moderne: Die 
Moderne habe sich hier gleichsam sich selbst zugewandt und ihre eigenen 
Modi der Erkenntnis zum Thema gemacht, wodurch eine neue Wahrneh-
mungsdialektik entstanden sei.27 Der Begriff der Moderne und Modernität, 
soweit er im Folgenden auftaucht, trägt stets und ausschließlich diese spezifi-
sche Bedeutung, er meint einen Niederschlag der lebensweltlichen und epis-
temologischen Neuausrichtungen, der die Humanwissenschaften in der ge-
nannten Epoche unterlagen. Er bezeichnet weder Merkmale der sog. ersten 
Moderne noch ist er als ein lobendes Prädikat gedacht; er soll allein beschreiben 
helfen, wie innerhalb der Rechtshistoriographie ein äußerer Erfahrungswan-
                                                                            

24 D. J. K. Peukert, Die Weimarer Republik [1987], S. 90 f., 266 f.; aus Sicht der Litera-
turwissenschaft setzt diese Epoche ab den 1880ern ein, vgl. in G. Wunberg / S. Dietrich, Die 
literarische Moderne [1998]. 

25 Seit O. G. Oexle, Geschichte als Historische Kulturwissenschaft [1996], S. 15, mehrfach. 
26 G. Hübinger, Gelehrte, Politik und Öffentlichkeit [2006], S. 14–20 (mit Kritik an der 

starken Fokussierung auf Nietzsches Einfluß durch Oexle, S. 18), vgl. auch T. Nipperdey, 
Probleme der Modernisierung Deutschlands [1979], S. 52 f.; aus soziologisch-übergrei-
fender, vergleichender Perspektive S. N. Eisenstadt, Multiple Modernities [2000]. 

27 Der Begriff einer Zweiten Moderne wurde insb. von Ulrich Beck popularisiert, doch 
ist bei ihm nicht dasselbe gemeint, eher werden zeitenthobene Motive aus der Dialektik der 
Aufklärung von Horkheimer und Adorno auf das spätere 20. Jahrhundert umgelegt. Auch 
M. Auer, Der privatrechtliche Diskurs der Moderne [2014], lehnt sich an ihn an und reicht 
so mit der Wendung von der zweiten, reflexiven Moderne über das hier eher enger gehalte-
ne Verständnis im vorliegend gemeinten Sinne hinaus. 
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del sich in neuen Methoden niederschlug, während ein Zeitgenosse schrieb: 
„Seinsveränderungen schaffen unvoraussehbare Sinnveränderungen“.28 Es ist 
kein Wunder, daß nicht bloß das Generationenmotiv, sondern ebenso eine 
solche, wissenssoziologische Fragestellung in den hier untersuchten Jahren 
erstmals selbst grundsätzlich erfaßt und mit dem Begriff des Denkstils kon-
kretisiert wurde.29 

Grundlage der Darstellung 
Grundlage der Darstellung 

Die Arbeit mag damit eine etwas schillernde Ausgangfrage verfolgen, doch als 
Geschichte der wissenschaftlichen Reflexion bleibt sie über weite Strecken vor 
allem erzählende Ideengeschichte. Ihre Crux ist es damit nicht allein, neben 
anderen auch die historischen Vorläufer der selbst angelegten Methode zu 
ihrem Gegenstand zu machen, etwa wenn das Schicksal der Geisteshistorio-
graphie verfolgt wird. Sehr leicht kann dieses Vorgehen, sooft es die eigene 
Fachtradition betrifft, auch zu einer apologetischen Fortschrittsgeschichte 
geraten, da kaum jemand mehrere Jahre in die Aufarbeitung eines Vorgangs 
investiert, von dessen Wertlosigkeit und Irrelevanz er überzeugt ist. Ihr Vorzug 
indessen ist, daß sie die Protagonisten des Geschehens als Intellektuelle ernst 
nimmt und thematisiert, wie sich diese mitteilten und verstanden werden woll-
ten. Tatsächlich soll versucht werden, diese Selbstäußerungen auf die leitende 
Fragestellung dieser Arbeit hin zu beziehen und sie insofern zu übersetzen.30 

Dafür gilt es, eine Vielzahl an Gesprächen zu durchmustern und sie einzu-
ordnen. Wenn es ein Allgemeinplatz ist, daß die Bedeutung eines Wortes sein 
Gebrauch in der Sprache ist,31 so sind die Bedeutungen der Termini, Fragen, 
Themen, auch der Thesen und Arbeiten, insgesamt die Leitbegriffe und Leit-
probleme der damaligen Forschung nur durch deren Einbettung in ihren 
Gesprächskontext zu erschließen. Zur Materialbasis dafür wurden hier, wenig 
erstaunlich, zunächst die wissenschaftlichen Publikationen der Epoche, des-
weiteren die Diskurse der kontextbildenden Nachbardisziplinen. Als ergiebig 
stellte es sich zudem heraus, ungedruckte Korrespondenzen einzubeziehen. 
Dieses Vorgehen macht sich eine für die Wissenschaftsgeschichte im Ganzen 
einzigartige Ausgangslage in der Forschungskommunikation des 19. und frü-

                                                                            
28 K. Mannheim, Das Problem einer Soziologie des Wissens [1925], S. 633; allgemein 

auch R. Koselleck, Erfahrungswandel und Methodenwechsel [1988], S. 31–41. 
29 Über den Denkstil vgl. K. Mannheim, Das Problem einer Soziologie des Wissens 

[1925], S. 644 f., oder L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tat-
sache [1935], S. 105–118, auch unten Seite 361 Fn. 663. 

30 Zum Projekt der Übersetzung disziplininterner und -externer Referenzen, mit dem 
die Wissenschaftsgeschichte die spezifische Geschichtlichkeit eines wissenschaftlichen 
Diskurses begreifbar machen kann, kürzlich H.-J. Rheinberger, Über die Sprache der Wis-
senschaftsgeschichte [2017], S. 286–289. 

31 L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen [1953/2001], S. 771 (Nr. 43). 
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heren 20. Jahrhunderts zunutze. Denn aus diesem Zeitfenster finden sich 
gerade in den deutschsprachigen Archiven Gelehrtenkorrespondenzen, die 
von in anderen Epochen und anderen Regionen selten anzutreffendem Aus-
sagereichtum sind. In der Gelehrtenrepublik, die sich über die deutsche For-
schungslandschaft des 19. Jahrhunderts erstreckte, wurde das Fehlen einer 
nationalen Metropole von ihren Protagonisten selbst zwar zumeist als schwe-
rer Hemmschuh für den geistigen Austausch empfunden. Doch dies gab den 
Antrieb zu einer selten regen postalischen Kommunikation, nachdem Reisen, 
per Kutsche oder später per Bahn, einen großen Aufwand bedeuteten und an 
telefonischen Austausch, gar an Flüge oder Internet, naturgemäß nicht zu 
denken war. Außerhalb ihrer Publikationen existierte die intellektuelle Nati-
on Deutschlands tatsächlich im wesentlichen in Form von Briefen. Nach 1870 
kam es abermals zu einem massiven Ansteigen der Briefkommunikation, 
wodurch heute auf einzigartige Informationsträger zuzugreifen ist, was keine 
Selbstverständlichkeit darstellt.32 Natürlich schrieben sich frühere Rechtshis-
toriker nicht alles per Brief; zuweilen auch „hätte ich Ihnen mündlich man-
ches zu sagen, was ich nicht schreiben kann“,33 denn Geschriebenes war be-
ständig. Doch lassen sich viele Hinweise auf Vorstellungen, Einschätzungen 
und Imaginationen der Gelehrten für die hier behandelte Epoche ihren Brief-
wechseln entnehmen. Deren Autoren selbst wären angesichts dessen vielleicht 
erstaunt. Heinrich Mitteis etwa beschäftigte der Untergang der Briefkultur im 
frühen 20. Jahrhundert ausgesprochen stark, er war besorgt darüber, „daß 
man mit den meisten Fachgenossen so wenig Briefe wechselt“; andererseits 
nahm er auch ein Nachlassen formaler Standardisierung des Briefeschreibens 
wahr, das er nicht rundweg nachteilig finden konnte.34 Aber Mitteis betrauer-
te den Niedergang des brieflichen Austausches und prophezeite düster, „aus 

                                                                            
32 Näher R. Baasner, Briefkultur im 19. Jahrhundert [1999], S. 3–5, 10 f. „Gott, was 

müssen wir Briefe schreiben, um uns jenes Paris zu bauen, jene Centralisation, die wir 
nicht sehen (…)! In Paris giebt man sich Rendevouz im Theater, im Café, im Restaurant, 
wenn man sich lange nicht gesehen hat; wir müssen Briefe schreiben!“, Karl Gutzkow an 
Feodor Wehl, Brief vom 11.7.1844 (zit. ebd., S. 5). Aus diesem Grund konnte etwa Olivier 
Motte die in Korrespondenzen konservierten Gedanken französischer Rechtsgelehrter des 
19. Jahrhunderts allein dank ihrer nach Deutschland versandten Briefe heben. Schon die 
Verwahrung und Konservierung von Privatkorrespondenzen durch staatliche Archive 
setzte in Frankreich erst im 20. Jahrhundert ein; die dort angekommenen Gegenbriefe sind 
deshalb zumeist verschollen, vgl. O. Motte, Lettres inédites de juristes français I [1989], 
S. 20; s. auch bei A. Aragoneses, Recht im Fin de siècle [2007], S. 8 f. 

33 Heinrich Brunner an Richard Schröder, Brief vom 11.7.1887 (NL Schröder). 
34 „Vielen herzlichen Dank für Ihren freundlichen Brief vom 17. v. M. Ich habe mich 

furchtbar darüber gefreut. Ich kranke ordentlich daran, daß man mit den meisten Fachge-
nossen so wenig Briefe wechselt“, Heinrich Mitteis an Walther Schönfeld, Brief vom 
3.7.1928 (NL Schönfeld). Viel später räumte er ein: „lieber eine spärliche, aber ehrliche und 
erfreuliche, als eine erzwungene und als Pflicht empfundene Korrespondenz, mit der wir 
als Kinder ja sattsam gequält worden sind“, Brief an dens. vom 28.2.1948 (NL Mitteis). 
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